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1. Einleitung 

Das Sicherheitsmanagement ist seit Jahren in verschiedenen sicherheitsrelevanten 
Branchen ein wesentlicher Bestandteil des Sicherheitskonzepts. Im Zuge dieser 
Entwicklung wurden seit Beginn der 2000er Jahre auch verschiedentlich Regelwer-
ke auf der nationalen und internationalen Ebene etabliert, die Anforderungen an 
entsprechende Managementsysteme festlegen. Zentrale Bestandteile dieser Re-
gelwerke sind die Verantwortung des Betreibers für die Sicherheit, das Zusammen-
wirken von Technik, Organisation / Management und Personalhandlungen sowie 
das Streben nach kontinuierlicher Verbesserung.  

Die Grundlage des Vortrags bildet ein Vergleich von Regelwerken zum Sicher-
heitsmanagement folgender sicherheitsrelevanter Branchen:  

• Kerntechnik (nationale Regelwerke und Empfehlungen der IAEA) 
• Chemieindustrie 
• Eisenbahnverkehr 
• Luftverkehr 

Dabei werden exemplarisch Regelungen und Empfehlungen zur kontinuierlichen 
Verbesserung der Sicherheit und der Wirksamkeitsprüfung des Managementsys-
tems betrachtet.  

Aufbauend auf den Erkenntnissen aus dem Vergleich werden Vorschläge für das 
weitere Vorgehen bei der Regelung und Aufsicht des Sicherheitsmanagements in 
den Kernkraftwerken in Deutschland gemacht. 

 

2. Der Grundsatz der kontinuierlichen Verbesserung 

Die ständige Verbesserung der Sicherheit ist ein grundlegendes Prinzip des Sicher-
heitsmanagements, das sich in vielfältigen Regelungen zur betrieblichen Sicherheit 
findet.  
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Die IAEA veröffentlichte bereits 1999 einen Bericht der International Nuclear Safety 
Advisory Group (INSAG-13) zum Sicherheitsmanagement in Kernkraftwerken 
/IAEA 1999/, in dem die Verbesserung der Sicherheit neben der Unterstützung einer 
starken Sicherheitskultur als übergeordnetes Ziel des Sicherheitsmanagements 
genannt wird.  

Die Zielsetzung wurden in den aktuellen IAEA-Empfehlungen zum Managementsys-
tem in kerntechnischen Anlagen (GS-R-3) /IAEA 2006/ aufgegriffen und hinsichtlich 
der Verbesserung des Managementsystems und der Sicherheit sowie der Sicher-
heitskultur konkretisiert. Als zentrale Ziele des Managementsystems werden her-
vorgehoben: 

• Die Verbesserung der Sicherheit durch Planung, Kontrolle und Überwachung 
aller sicherheitsrelevanten Aktivitäten und  

• die Unterstützung einer starken Sicherheitskultur durch Entwicklung und Ver-
stärkung des sicherheitsgerichteten Verhaltens der Einzelnen und der Teams. 

 

Auch die EU-Richtlinie 2004/49/EG über Eisenbahnsicherheit in der Gemeinschaft 
/EG 2004/ fordert die Verbesserung der Sicherheit: 

 „Die wesentlichen Bestandteile des Sicherheitsmanagementsystems sind 

… 

b) die Organisation betreffende qualitative und quantitative Ziele zur Erhaltung 
und Verbesserung der Sicherheit sowie Pläne und Verfahren für die Errei-
chung dieser Ziele;“ 

 

Für den Bereich der Chemieindustrie hat die OECD Leitprinzipien für die Verhinde-
rung, Begrenzung und Bekämpfung von Chemieunfällen erarbeitet /OECD 2003/. 
Unter den sogenannten „Goldenen Regeln“ stellt dieser Leitfaden die zentralen An-
forderungen an die verschiedenen Beteiligten zusammen. Als zentrale Aufgabe des 
Betreibers sind dabei u. a. die folgenden Punkte aufgeführt: 

„Aufgabe der Industrie ist es … 

• …. 
• Sicherheitsmanagementsysteme einzurichten und ihre Anwendung zu überwa-

chen/überprüfen. 
• …. 
• sich um eine fortlaufende Verbesserung [im Bereich der Technik, der Manage-

mentsysteme und der Qualifikation der Beschäftigten] zu bemühen. 
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3. Voraussetzungen für einen kontinuierliche Verbesserungsprozess 

3.1 Überblick 

Das Prinzip der kontinuierlichen Verbesserung ergibt sich aus dem grundlegenden 
Managementprinzip, das durch den P-D-C-A (plan-do-check-act) Zyklus beschrie-
ben wird. Dieser sieht vor, alle relevanten Prozesse in einen systematischen Ansatz 
zu planen und umzusetzen sowie sie zu überwachen und zu verbessern.  

Im Hinblick auf den kontinuierlichen Verbesserungsprozess kommt somit der Wirk-
samkeitsprüfung von Managementsystemen eine zentrale Bedeutung zu. 

Managementsysteme gehen heute in der Regel von einem prozessorientierten An-
satz aus, wie er z. B. in /ISO 9000/ beschrieben ist. Bezogen auf das Sicherheits-
management bedeutet dies, dass alle Prozesse, die direkt oder indirekt Einfluss auf 
die Sicherheit haben können, von dem entsprechenden Managementsystem erfasst 
werden. Damit ergibt sich ein mehrschichtiges System, das zur Realisierung einer 
kontinuierlichen Verbesserung einer Wirksamkeitsprüfung zu unterziehen ist: 

• Die Wirksamkeit der einzelnen Prozesse einschließlich der eingesetzten 
Überprüfungsprozesse  
− hinsichtlich Vollständigkeit ihrer Umsetzung und 
− der Erreichung ihrer jeweiligen Ziele 

• Die Wirksamkeit des Managementsystems 
− hinsichtlich der Vollständigkeit seiner Umsetzung, 
− die Gesamtheit der definierten Prozesse bezüglich ihrer Eignung, Voll-

ständigkeit und ihres Zusammenwirkens und 
− der Erreichung der übergeordneten Sicherheitsziele des Unternehmens 

• Die Eignung der übergeordneten Sicherheitsziele  
 

3.2 Regelungen zur Wirksamkeitsprüfung  

In Regelwerken sind Anforderungen an die Wirksamkeitsprüfung in unterschiedli-
chem Umfang enthalten. Die nachfolgende Zusammenstellung zeigt exemplarisch 
einige Regelungsbeispiele aus der Kerntechnik und anderen Branchen. 

 

Kerntechnik 

Die Anforderungen der IAEA an das Managementsystem /IAEA 2006/ differenzieren 
zwischen verschiedenen Überprüfungsmethoden auf der Ebene der Prozesse und 
des Managementsystems. 
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Gefordert werden  

• die Überwachung des Managementsystems zur Bestätigung der Eignung der 
Prozesse hinsichtlich der angestrebten Ergebnisse (6.1.), 

• Selbstbewertungen des Managements zur Einschätzung der Arbeitsleistung 
und der Verbesserung der Sicherheitskultur (6.2.), 

• unabhängige Überprüfungen (z.B. Audits) mit folgenden Zielen (6.3.): 
− Einschätzung der Effektivität der Prozesse zur Erreichung und Erfüllung 

von Zielen, Strategien und Plänen, 
− Bestimmung der Angemessenheit der Arbeitsleistung und der Führung, 
− Einschätzung der Sicherheitskultur 
− Überwachung der Produktqualität 
− Identifizierung von Verbesserungsmöglichkeiten 

• regelmäßige Management-System-Reviews, um die Eignung und Wirksam-
keit des Managementsystems auch im Hinblick auf die Erreichung der Un-
ternehmensziele sicherzustellen (6.7.). In diesem Review sind u.a. einzube-
ziehen:  
− Ergebnisse unterschiedlicher Überprüfungen, 
− Ergebnisse und Ziele von Prozessen, 
− Abweichungen, Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen, 
− Erfahrungen aus anderen Organisationen, 
− Verbesserungsmöglichkeiten. 

 

Die finnische Aufsichtsbehörde STUK hat diese Anforderungen weitgehend in ihre 
aktuelle Richtlinie zu Managementsystemen in kerntechnischen Einrichtungen 
/STUK 2008/ übernommen. Die Richtlinie der HSK für die Organisation schweizeri-
schen Kernkraftwerke /HSK 2008/ fordert durch Verweis auf die GS-R-3 deren voll-
ständige Umsetzung. 

 

Im deutschen Regelwerk sind Anforderungen an das Sicherheitsmanagementsys-
tem derzeit nur in einem Grundlagenpapier des BMU enthalten /BMU 2004/. Dort ist 
die Bewertung des Sicherheitsmanagementsystems als Aufgabe der Unterneh-
mensführung verankert. Als Grundlagen sollen dazu folgende Informationsquellen 
herangezogen werden: 

• Ergebnisse von Audits, 
• Ergebnisse der Messung der Prozessleistung (Prozessdurchführung und 

Prozessergebnisse), 
• Status von Korrektur- und Verbesserungsmaßnahmen, 
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• Status und Ergebnisse der Maßnahmen, die aus vorangegangenen Mana-
gementbewertungen gefolgt sind, 

• Rückmeldungen von externen Organisationen (Behörden, Gutachter, Auf-
tragnehmer etc.), 

• Änderungen mit Auswirkungen auf das Sicherheitsmanagement (technische, 
organisatorisch-administrative Änderungen sowie Änderungen interner und 
externer Anforderungen). 

Mittels interner Audits soll geprüft werden, ob das SMS die internen und externen 
Anforderungen erreicht und ob es erfüllt wird und wirksam umgesetzt ist. Mittels 
externer Audits und Peer Reviews soll außerdem eine Spiegelung an der best prac-
tice aus anderen Anlagen erfolgen. 

 

Chemieindustrie 

Für die Chemieindustrie regelt die Störfallverordnung /BImSchV 2000/ die Anforde-
rungen an das Sicherheitsmanagement. Sie fordert die Festlegung und Anwendung 
von Verfahren zur regelmäßigen Bewertung der Wirksamkeit und Angemessenheit 
des Sicherheitsmanagementsystems, ohne dies hinsichtlich der Umsetzung näher 
zu spezifizieren. 

Den offensichtlich bestehenden Bedarf an detaillierteren Ausführungen zur Realisie-
rung des Sicherheitsmanagements, einschließlich der Wirksamkeitsprüfung, ver-
deutlich eine Reihe von Leitfäden und Umsetzungshilfen, die für den Bereich der 
Chemieindustrie veröffentlicht wurden. 

 

Die Leitprinzipien der OECD /OECD 2003/ richten sich neben der Industrie auch an 
Behörden, Bevölkerung und andere Beteiligte.  

Hinsichtlich der Überprüfung der Leistungsfähigkeit des Sicherheitsmanagements 
hebt die OECD die Bedeutung von Überwachungsprogrammen hervor, mit denen 
alle Überwachungsmaßnahmen (regelmäßige Überprüfungen, periodische Einzel-
kontrollen und Gesamtaudits) in einem systematischen Ansatz geplant werden, wo-
bei hinsichtlich der Intensität der Überprüfungen die Sicherheitsrelevanz der Tätig-
keiten und Prozesse berücksichtigt wird. Ein solcher Überprüfungsplan kann gemäß 
OECD auch die Grundlage für die Hierarchie jährlicher Sicherheitsberichte an die 
Geschäftsführung und den Vorstand darstellen. 

In den an die Behörden gerichteten Ausführungen steht hinsichtlich der Überprüfung 
und Bewertung der Sicherheitsleistung die Durchführung von Inspektionen im Vor-
dergrund, die ergänzend zu den sonstigen behördlichen Überprüfungen durchge-
führt werden. Sie sollen vor allem Aufschluss über die Umsetzung von Regelungen 
sowie Existenz, Umsetzung und Verbesserungsmöglichkeiten des Sicherheitsma-
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nagementsystems geben. Auch hier wird eine systematische Planung mittels Stra-
tegie- und Inspektionsplänen empfohlen. Als wesentliche Randbedingung wird her-
vorgehoben, dass bei Inspektionen im Allgemeinen nicht alle sicherheitsbezogenen 
Aspekte einer Anlage im Detail untersucht werden können. Es wird daher eine Kon-
zentration auf die Bewertung des Managementsystems unter der Frage, ob sich 
dieses in ausreichendem Umfang mit allen sicherheitsrelevanten Aspekten befasst, 
angeregt. Außerdem könnten detailliertere Prüfungen in ausgewählten Bereichen 
durchgeführt werden, die durch eine gezielte Schwerpunktsetzung z. B. themen- 
oder anlassbezogen ausgewählt werden. 

 

Das Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen hat in einer umfangreichen Unterlage 
„Prüfpunkte mit Bewertungshilfen zur Unterstützung der Beurteilung von Sicher-
heitsmanagementsystemen nach Anhang III der Störfallverordnung“ /NRW 2001/ 
zusammengestellt, die Hinweise darauf geben, welche Aspekte bei der Bewertung 
eines Sicherheitsmanagementsystems (SMS) eine Rolle spielen können. 

Die „Überwachung der Leistungsfähigkeit des SMS“ sowie die „Systematische Über-
prüfung und Bewertung“, die auch die Wirksamkeitsprüfung des SMS umfasst, stel-
len dabei zwei von neun Prüfpunkten dar.  

Im Prüfgebiet „Überwachung der Leistungsfähigkeit“ werden die Dokumentation des 
SMS sowie die verfügbaren Regelungen zu folgenden Aspekten geprüft: 

• Interne Überprüfung der Umsetzung des SMS in den Betriebsbereichen 
• Definiertes Auditsystem 
• Festlegung von Personen, die Audits/Überprüfungen durchführen 
• Dokumentation von Überprüfungen 
• Umgang mit Erkenntnissen aus Überprüfungen 
• Umsetzung beschlossener Folgemaßnahmen aus Überprüfungen und Audits 

sowie Prüfung ihrer Anwendung und Wirksamkeit nach einem festgelegten 
Zeitplan 

• Abstellen von Mängeln, die in Notfallschutzübungen erkannt werden 
• Kontrolle durchgeführter Folgemaßnahmen 
• Erfassen und Auswertung von Unfällen und Beinahe-Unfällen 
• Umgang mit Erkenntnissen aus Unfällen und Beinahe-Unfällen 

Zu allen Punkten können jeweils – soweit zutreffend – Regelungen zu folgenden 
Punkten relevant sein: 

− Verfügbarkeit und Eignung entsprechender Kriterien und Verfahren 
− Regelung der Zuständigkeiten 
− Regelung von Zeitplänen und Intervallen 
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− Dokumentation  
− Umgang mit und Nutzung von Ergebnissen  
− Regelungen für regelmäßige Überprüfungen der Vollständigkeit und Eig-

nung der Prüfmaßnahmen 

Die Ergebnisse dieser Prüfungen und Audits gehen als ein Bestandteil in die Über-
prüfung und Bewertung des SMS ein. Der entsprechende Prüfpunkt umfasst u. a.:  

• Die Prüfung von Regelungen zur systematische Überprüfung des SMS und 
abschließende Bewertung hinsichtlich seiner Wirksamkeit und Angemes-
senheit durch die oberste Leitung des Betriebsbereichs auf der Basis von 
− Erkenntnissen aus der Ermittlung und Bewertung von Gefahren von Stör-

fällen oder der Erfassung und Untersuchung von Störfällen, Beinahestör-
fällen und Betriebsstörungen 

− Unfallzahlen 
− Ergebnissen aus den Überprüfungen und Audits der Leistungsfähigkeit 

des SMS 
− bereitgestellten Mitteln 
− Umsetzung von Maßnahmen  
− Ergebnissen durchgeführter Übungen 
− neuen Erkenntnissen zum Stand der Sicherheitstechnik 

• Festlegungen von Verantwortlichkeiten und Kompetenzen für die Prüfung 
des SMS und die Einhaltung der Regelungen  

• Festlegungen zu Zeitpunkten, -abständen, Beteiligten, Umsetzung von Kon-
sequenzen und Dokumentation. 

 

Flugverkehrssicherheit 

Für den Bereich der Flugsicherheit hat die europäische Kontrollstelle Eurocontrol in 
den „Eurocontrol Safety Regulatory Requirements - ESARR 3“ /SRC 2000/ Anforde-
rungen an das Sicherheitsmanagement veröffentlicht, die sich an die Dienstleis-
tungsunternehmen für das Flugverkehrsmanagement wenden. Außerdem wurde 
eine erläuternde Unterlage /SRC 2001/ als Leitfaden für die Regulatoren erstellt, die 
außerdem die Umsetzung der Anforderungen durch die Unternehmen unterstützen 
soll. 

Wesentliche Bestandteile der Wirksamkeitsprüfung sind darin 

• regelmäßige unabhängige interne Sicherheitsprüfungen (Audits ergänzt 
durch weitere Maßnahmen z.B. der Risikobewertung) auf der Ebene der si-
cherheitsrelevanten Prozesse 
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• regelmäßige Trendverfolgung der Sicherheitsleistung (anhand von Indikato-
ren) 

• Management Review Prozesse für das SMS auf der Ebene der obersten Un-
ternehmensleitung, die u.a. umfassen: 
− Reviews des SMS zur Prüfung der vollständigen Umsetzung und Beach-

tung des SMS, der Einhaltung der Anforderungen des ESARR 3 und der 
Erreichung der Sicherheitsziele des Unternehmens 

− Einbeziehung von Erkenntnissen (Probleme und Vorschläge) aus dem 
Anwendung des SMS  

− Verständigung über notwendige Änderungen des SMS. 
 

Eisenbahnsicherheit 

Die EU Richtlinie über die Eisenbahnsicherheit /EG 2004/ regelt die Implementie-
rung von Sicherheitsmanagementsystemen (SMS) für den Bereich der Eisenbahnen 
in Europa. Demnach sollen die Managementsysteme u. a. festlegen, wie die fortlau-
fende Verbesserung des SMS gewährleistet wird und Bestimmungen über regelmä-
ßige interne Nachprüfungen des SMS enthalten. 

Zur Umsetzung der Richtlinie liegt ein umfangreicher Kommentar eines Autoren-
teams aus Vertretern verschiedener Universitäten, des TÜVs sowie der Österreichi-
schen und der Schweizerischen Bundesbahnen und der Deutschen Bahn AG vor 
/Schröder 2005/. Dieser soll die Umsetzung eines SMS in den Unternehmen unter-
stützen.  

Der Kommentar geht von einem Modell des SMS aus, das auf dem „klassischen“ 
Managementmodell nach ISO 9000 beruht. Hervorgehoben wird die Ausrichtung 
des Managementprozesses auf die Sicherheit, die Durchführung des Regelkreises 
auch auf der Prozessebene und die Kopplung der Regelkreise auf Prozessebene 
mit dem Regelkreis auf der Ebene des Managementsystems. Auf Prozessebene 
sollen Methoden zur Ermittlung der Wirksamkeit und Effizienz vorhanden sein, die 
durch regelmäßige interne Prüfungen des SMS ergänzt werden. 

Als wichtige Bestandteile eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses werden 
die intensive Beteiligung aller Mitarbeiter in einem gemeinsamen Lernprozess (ler-
nendes Unternehmen) sowie die Notwendigkeit eines Benchmarks sowohl im Bezug 
auf die Sicherheitsleistung anderer Bahnen aber auch mit anderen „sicherheitskriti-
schen Industrien“ hervorgehoben.  

Die Europäische Eisenbahnagentur hat außerdem Bewertungskriterien zur Bewer-
tung der Einhaltung der Anforderungen an das SMS durch die nationalen Sicher-
heitsbehörden /ERA 2007/ veröffentlicht. Kriterien zur Bewertung der Umsetzung 
der Anforderungen an die interne Prüfung sind: 

• Verfügbarkeit eines transparenten Prüfsystems 
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• Vorhandensein eines Zeitplans, der entsprechend den Ergebnissen vergan-
gener Nachprüfungen und der Überwachung der Leistung überarbeitet wer-
den kann 

• Einsatz angemessen kompetenter Personen 
• Vorhandensein von Verfahren und/oder Prozessen für  

− die Identifizierung und Auswahl der Prüfer, 
− die Analyse und Bewertung der Prüfergebnisse, 
− die Anregung und Umsetzung spezifischer Abhilfemaßnahmen, 
− die Überprüfung der Wirksamkeit bereits durchgeführter Maßnahmen  

• Unternehmensleitung kennt die Ergebnisse der Nachprüfungen und über-
nimmt die Gesamtverantwortung für die Umsetzung der Änderungen des 
SMS 

• Vorhandensein klarer Regelungen, wie die Prüfung des SMS mit anderen 
regulären Überwachungsvorkehrungen abgestimmt ist, um die Einhaltung 
der internen Verfahren und Standards sicherzustellen.  

 

3.3 Schlussfolgerungen aus dem Vergleich der Regelwerke 

Im Hinblick auf 

• die Anforderungen an die Wirksamkeitsprüfung, 
• die Konkretisierung von Anforderungen im Regelwerk und 
• die behördliche Prüfung  

ergeben sich aus dem Vergleich der Regelwerke folgende Schlussfolgerungen: 

 

Anforderungen an die Wirksamkeitsprüfung 

Die Wirksamkeitsprüfung basiert in allen betrachteten Regelwerken auf einer Kom-
bination verschiedener Überprüfungsmaßnahmen, die sowohl auf der Ebene der 
sicherheitsrelevanten Prozesse als auch auf der Ebene des Managementsystems 
durchzuführen sind. Die Notwendigkeit, diese Maßnahmen und ihr Zusammenspiel 
in einem systematischen Überprüfungsprogramm zusammenzufassen und zu do-
kumentieren, wird hervorgehoben. 

Ein solches Prüfprogramm wird allerdings nur dann nachvollziehbar sein, wenn das 
Managementsystem für die sicherheitsrelevanten Prozesse selber, einschließlich 
der übergeordneten Sicherheitsziele und der Prozessziele, klar beschrieben ist. 

Es wird auch deutlich, dass die notwendigen Überprüfungsmaßnahmen wie Audits, 
Monitoring oder Reviews vielfach z.B. aus der Überwachung von Prozessen und 
dem Review von (anderen) Managementsystemen bereits bekannt sind. Die we-
sentliche Anforderung besteht daher nicht darin, vollständig neue Überwachungs-
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methoden zur Wirksamkeitsprüfung einzuführen, sondern erfordert an vielen Stellen 
vor allem eine Bewertung der Eignung vorhandener Maßnahmen, ihre systemati-
sche Zusammenführung sowie die Ausrichtung der Bewertung auf die definierten 
Sicherheitsziele. 

 

Konkretisierung von Anforderungen: Verwendung von Leitfäden 

Vergleichweise allgemeine Regelungen wie sie auf der Ebene von Verordnungen, 
oder Richtlinien zu finden sind, können nur sehr übergeordnete Anforderungen an 
das Sicherheitsmanagement regeln.  

Die Entwicklung umfangreicher Leitfäden z. B. in der Chemieindustrie und der Ei-
senbahnsicherheit zeigt, dass sich dort in der Praxis offensichtlich der Bedarf erge-
ben hat, die Anforderungen näher zu spezifizieren.  

Die Leitfäden konkretisieren die Anforderungen übergeordneter Regelungen oder 
geben ergänzende Erläuterungen und tragen so zum besseren Verständnis der 
Anforderungen bei. 

 

Behördliche Prüfung 

Die Leitfäden zum Sicherheitsmanagement konkretisieren oftmals nicht nur die An-
forderungen an den Betreiber sondern enthalten auch Hinweise auf das Vorgehen 
bei der behördlichen Prüfung. 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass beispielsweise der Leitfaden für die 
aufsichtliche Prüfung der nordrhein-westfälischen Behörde für die Chemieindustrie 
/NRW 2001/ auf die Überprüfung von Regelungen für die Maßnahmen zur Wirk-
samkeitsprüfung abhebt. Dies gilt auch für die behördliche Prüfung anderer sicher-
heitsrelevanter Prozesse wie „Durchführung von Änderungen“ oder „Notfallplanung“, 
die in dem Leitfaden ebenfalls angesprochen sind.  

Damit ist nicht der Anspruch verbunden, auch auf Detailinformationen und Ergeb-
nisse betriebsinterner Prüfungen dieser Prozesse zuzugreifen.  

 

4. Schritte zur Umsetzung in der Kerntechnik in Deutschland 

4.1 Regulierung zum Sicherheitsmanagement in KKWs  

Das Sicherheitsmanagement stellt nach allgemeinem Verständnis das zentrale In-
strument zur Implementierung eines ganzheitlichen Sicherheitskonzepts dar, das 
Technik, Organisation/Management und Personalhandlungen einbezieht. 

Das entsprechende Managementsystem hat daher erhebliche Bedeutung für die 
Sicherheit der Anlage – die hohe Gewichtung in den oben genannten Regelwerken 
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zeigt, dass dies auch international sowie in andern sicherheitsrelevanten Branchen 
so eingeschätzt wird.  

Insofern ist es konsequent, ein Set von Mindestanforderungen an das Manage-
mentsystem für sicherheitsrelevante Prozesse inklusive der Prüfung seiner Wirk-
samkeit festzulegen. Im Rahmen der Weiterentwicklung des kerntechnischen Re-
gelwerks durch das BMU erfolgt dies im sogenannten „Modul 8: Sicherheitsrelevan-
te Anforderungen an das Managementsystem“, das zuletzt als Entwurf in der Revi-
sion B unter dem Titel „Anforderungen an das Sicherheitsmanagement“ zur Kom-
mentierung veröffentlicht wurde /GRS 2006/. 

 

4.2 Konkretisierung von Anforderungen an das Sicherheitsmanagement 

Das „Modul 8“ ist im Detaillierungsgrad der Regelungen durch einen einheitlichen 
Ansatz aller Module (Ausnahme das übergeordnete Modul 1) begrenzt und stellt 
daher nur die grundlegenden Anforderungen an ein System zum Sicherheitsmana-
gement dar.  

Nach den Erfahrungen aus anderen Branchen, die die obigen Beispiele reflektieren, 
kann damit zwar der allgemeine Rahmen abgesteckt werden, aber keine hinrei-
chende Präzisierung aller Anforderungen erfolgen. 

Da es sich bei der Wirksamkeitsprüfung und daraus abzuleitenden Verbesserungen 
um einen kontinuierlichen Prozess handelt, ist davon auszugehen, dass eine man-
gelnde Konkretisierung von Anforderungen 

• den Austausch zwischen Betreiber, Behörde(n) und Gutachtern erschwert, 
da ggf. in jedem Einzelfall eine Verständigung über die jeweiligen Anforde-
rungen erfolgen muss, 

• zu Verunsicherungen bei allen Beteiligten führt, da Betrachtungsumfang und 
Berichtspflichten, Prüfumfänge und –tiefgang sowie Kriterien unklar sind, 

• die klare Abgrenzung interner Überprüfungen und Bewertungen von den für 
die Aufsichtsbehörde zugänglichen Bereichen erschwert, 

• den Aufwand auf allen Seiten erhöht, zu Verzögerungen in der Umsetzung 
von Überprüfungen, Bewertungen und Verbesserungen führt und dadurch 

• letztendlich den kontinuierlichen Verbesserungsprozess behindert. 
 

Eine Konkretisierung von Anforderungen z.B. in einem Leitfaden, kann deutlich zum 
Verständnis der Beteiligten untereinander beitragen und könnte auch den nachfol-
gend ausgeführten Aspekten bezüglich des Vorgehens in der behördlichen Aufsicht 
Rechnung tragen. 
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4.3 Behördliche Aufsicht 

Stärker noch als in anderen Bereichen der kerntechnischen Sicherheit stellt sich im 
Kontext des Sicherheitsmanagements in Kernkraftwerken die Frage nach der Ab-
grenzung zwischen den Bereichen, die in der alleinigen Zuständigkeit des Betrei-
bers liegen und den Eingriffs- und Prüfungsmöglichkeiten der Behörde bzw. deren 
Gutachter. Während sich im Bereich der technischen Sicherheitsanforderungen 
über Jahrzehnte eine durch alle Beteiligten weitgehend akzeptierte Praxis einge-
spielt hat, hat sich im Umgang mit dem Sicherheitsmanagement in Deutschland 
noch kein Modell etabliert.  

Entsprechend der Bedeutung des Sicherheitsmanagements für die kerntechnische 
Sicherheit ist es für die Aufsichtsbehörde wichtig, dass zum einen ein Set von Min-
destanforderungen besteht, deren Umsetzung sie vom Betreiber einfordern kann 
und dass sie sich außerdem von der Umsetzung dieser Anforderungen überzeugen 
kann. Dies erfordert neben klaren Anforderungen an den Betreiber auch eine Ver-
ständigung über die Vorgehensweise bei der behördlichen Aufsicht. 

 

Wie die Ausführungen zur Bewertungshilfe des Landesumweltamtes Nordrhein-
Westfalen /NRW 2001/ zeigen, ist die behördliche Prüfung nicht zwangsläufig damit 
verbunden, dass die Behörde die konkrete Durchführung aller Prozesse des Sicher-
heitsmanagements und der betreiberseitigen Überprüfungen im Detail verfolgt oder 
in allen Schritten nachvollzieht. Sie kann auch - wie in /NRW 2001/ vorgesehen - 
durch Prüfungen erfolgen, die in weiten Teilen auf die beim Betreiber implementier-
ten Regelungen gestützt sind. Eine Voraussetzung dafür sind allerdings detaillierte 
Beschreibungen des Managementsystems mit seinen sicherheitsrelevanten Pro-
zessen einschließlich des darauf abgestimmten Programms zur Wirksamkeitsprü-
fung. 

Ein solches Vorgehen berücksichtigt, dass z. B. die Wirksamkeitsprüfung des Ma-
nagementsystems durch den Betreiber intensive Überprüfungsmaßnahmen der si-
cherheitsrelevanten Prozesse unter Verwendung interner Informationen und Ergeb-
nisse erfordert, die nicht dem Aufsichtsprozess unterliegen. Diese Daten werden nur 
dann Eingang in die Wirksamkeitsprüfung finden, wenn klar ist, dass sie nicht auf 
diesem Weg Gegenstand aufsichtlicher Überprüfungen werden. 

Bezüglich des Prozesses Auswertung von Betriebserfahrungen bedeutet dies bei-
spielsweise, dass zwar die Verfügbarkeit und Organisation von Maßnahmen zur 
Auswertung von Ereignissen unterhalb der Meldeschwelle Gegenstand behördlicher 
Prüfungen sein kann, dies aber nicht mit einer Einsichtnahme in die entsprechenden 
Ereignisaufzeichnungen und die daraus im Einzelnen abgeleiteten Erkenntnisse 
verbunden ist.  
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Ergänzend zu ihren Prüfungen der implementierten Regelungen sollte die Behörde 
durch Ergebnisse in aggregierter Form, z. B. im Quartals- oder Jahresbericht, über 
mögliche Erkenntnisse und vorgesehene Verbesserungsmaßnahmen informiert 
werden. 

Bezüglich des Beispiels „Auswertung von Ereignissen unterhalb der Meldeschwelle“ 
könnte die Mitteilung etwa die Informationen umfassen, dass die Ereignisauswer-
tung Erkenntnisse über Verbesserungspotenzial im Bereich der Zusammenarbeit 
mit externen Organisationen ergeben hat und dass unter Berücksichtigung der Er-
kenntnisse aus anderen Überprüfungsprozessen Maßnahmen zur Verbesserung 
der Kontrolle von Fremdarbeiten durch eigenes Personal eingeleitet wurden. 

 

Da das kerntechnische Regelwerk in Deutschland Regelungen für die behördliche 
Aufsicht nicht vorsieht, sind ergänzende Ausführungen erforderlich, die zu mehr 
Transparenz hinsichtlich der verschiedenen Akteursebenen führen. Leitfäden, wie 
sie oben für andere Branchen beschrieben sind, ermöglichen es, einerseits die be-
hördlichen Erwartungen an den Betreiber zu präzisieren und gleichzeitig darzustel-
len, wie die Umsetzung der Anforderungen durch die Behörde geprüft wird. 

 

5. Schlussfolgerungen 

Die Ausführungen zeigen exemplarisch anhand der Wirksamkeitsprüfung Möglich-
keiten einer umsetzungsnahen Regulierung im Bereich der sicherheitsrelevanten 
Anforderungen an das Managementsystem auf. Sie erheben nicht den Anspruch, 
einer vollständigen Darstellung aller Anforderungen an das Managementsystem und 
seiner Überprüfung in der behördlichen Aufsicht. 

Sie geben allerdings Hinweise darauf, wie – aufbauend auf übergeordneten Anfor-
derungen, wie sie im „Modul 8“ des Regelwerks enthalten sind – im Sinne einer für 
alle Beteiligten möglichst transparenten Vorgehensweise weiter verfahren werden 
könnte. Dabei wird von folgenden Voraussetzungen ausgegangen: 

• Die Notwendigkeit von Regelungen für das Sicherheitsmanagement, für die 
Prüfung der Wirksamkeit sowie die ständige Verbesserung ergibt sich ein-
deutig aus internationalen Empfehlungen und bestehenden Regelwerken 
anderer Branchen sowie aus der hohen Sicherheitsrelevanz. 

• Die Regelung übergeordneter Anforderungen an das Sicherheitsmanage-
ment legt den allgemeinen Rahmen fest. 

 

Für das weitere Vorgehen bei der Regelung und Aufsicht des Sicherheitsmanage-
ments in Kernkraftwerken können folgende Erkenntnisse zusammengefasst werden: 



 
Freiburg, Darmstadt, Berlin 

14 

. 17.10.2008 

• Um aufwändige Abstimmungen und Missverständnisse zwischen Betreiber, 
Behörde und Gutachter zu vermeiden, die sich negativ auf den kontinuierli-
chen Verbesserungsprozess auswirken können, sind detailliertere Ausfüh-
rungen neben den übergeordneten Anforderungen erforderlich, die z. B. in 
Form von Leitfäden 
− als Umsetzungshilfe für den Betreiber dienen und  
− die Vorgehensweise bei der behördlichen Überprüfung des Sicherheits-

managements beschreiben. 
• Detaillierte Anforderungen können sich z. B. auf die Beschreibung des Ma-

nagementsystems und seiner sicherheitsrelevanten Prozesse beziehen hin-
sichtlich eingesetzter Verfahren, Kriterien, Zuständigkeiten, Zeitpläne und In-
tervalle, Dokumentation, Umgang mit und Nutzung von Ergebnissen, Maß-
nahmen für regelmäßige Überprüfungen der Vollständigkeit und Eignung der 
Prozesse etc. 

• Wo eine klare Abgrenzung von betreiberinternen Daten und Abläufen dies 
erfordert, kann die behördliche Überprüfung des Sicherheitsmanagements 
durch Prüfung der durch den Betreiber implementierten Regelungen erfol-
gen, wenn diese detailliert beschrieben sind.  

• Der Betreiber informiert die Behörde außerdem in aggregierter Form, z. B. in 
Quartals- oder Jahresberichten, über die Erkenntnisse und Ergebnisse aus 
der Umsetzung und Überprüfung des Managementsystems sowie die daraus 
abgeleiteten Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Sicher-
heitsmanagements. 
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